
Lassen sich die Boden-
preise noch bremsen?
Der Kauf von Agrarfl ächen ist inzwischen ein teures Vergnügen. Jahr für Jahr steigen 
die Preise um über 8 %. Deshalb denkt die Politik über Preisbremsen nach. 
Prof. Dr. Enno Bahrs von der Universität Hohenheim hält davon nicht viel.

Die Preise für landwirtschaftliche 
Nutzfl ächen gingen in den ver-
gangenen Jahren steil nach oben. 

2005 kostete 1 ha LF „nur“ rund 8 700 €. 
Acht Jahre später lag der durchschnitt-
liche Kaufpreis schon bei 16 400 €. Das 
sind über 8 % mehr pro Jahr (Übersicht 
1). Zwischen und auch innerhalb der Re-
gionen gibt es aber große Unterschiede:
• Im Osten sind die Flächen oft günstiger.
• In Bayern und Nordrhein-Westfalen 
sind sie im Schnitt am teuersten.
• Ackerland kostet mehr als Grünland.
• Größere Flächen sind teurer als kleinere 
Teilstücke.
• Mit den Bodenpunkten steigen auch die 
Preise.

Der letzte Punkt ist auch dafür mit-
verantwortlich, dass die Bodenpreise 
schon innerhalb einzelner Landkreise 
sehr stark schwanken können. Dennoch 
gilt fast überall in Deutschland: Die Bo-
denpreise steigen – so stark, dass inzwi-
schen immer mehr Landwirte um die 
Entwicklung ihrer Betriebe fürchten.

Politik schaltet sich ein:  Das hat die 
Landwirtschaftsminister von Bund und 
Ländern auf den Plan gerufen. Sie ha-
ben eine Arbeitsgruppe damit beauf-
tragt, bis zum kommenden Frühjahr 
Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen 
sich die Preisdynamik am Bodenmarkt 
dämpfen lässt. In einem ersten Schritt 

haben die Experten knackige Ziele defi -
niert:
1.  Das Bodeneigentum soll breit ge-

streut bleiben.
2.  Es soll weder für Nachfrager noch für 

Anbieter eine marktbeherrschende 
Position geben.

3.  Auch Junglandwirte sollen am Bo-
denmarkt zum Zuge kommen.

4.  Die landwirtschaftliche Nutzung von 
Agrarfl ächen soll Vorrang haben.

5.  Die Markttransparenz des Boden-
markts soll verbessert werden. 

6.  Landwirte sollen beim Flächenkauf 
privilegiert sein.

7.  Der weitere Preisanstieg soll begrenzt 
werden. 
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Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen ist gestiegen. Das treibt die Preise nach oben.
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Übersicht 1: Seit 2008 steigen die 
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Während die ersten fünf Ziele nach-
vollziehbar sind, ist es fraglich, ob eine 
politische Begrenzung des Preisanstiegs 
wirklich sinnvoll ist. Schon heute hat 
der landwirtschaftliche Bodenmarkt 
gesetzliche Leitplanken, die vom Bun-
desverfassungsgericht bislang auch 
als legitim angesehen werden. Über das 
Grundstückverkehrs gesetz (GrdstVG) 
und das Reichssiedlungsgesetz (RSG) 
können die Genehmigungsbehörden 
der Länder „Überpreise“ verhindern 
oder einschränken. 

Die Siedlungsgesellschaften der Län-
der können unter bestimmten Bedin-
gungen Vorkaufsrechte ausüben, um die 
Flächen ggf. an ortsansässige Landwirte 
weiterzugeben. Damit soll die Agrar-
struktur stabilisiert werden. Wenn die 
Politik nun den Bodenmarkt noch stär-
ker regulieren will, müsste sie über die 
bisherigen Eingriff soptionen hinausge-
hen. Das setzt aber voraus, dass die Bo-
denpreise tatsächlich zu hoch sind.

Bodenpreise zu hoch?  Die Antwort 
auf diese Frage lässt sich am besten von 
der Grundrente ableiten. Das ist die Ent-
lohnung des Bodens, nachdem alle ande-
ren Produktionsfaktoren (Arbeit und 
Kapital) bereits vergütet wurden. Nach 
den Ergebnissen des Testbetriebsnetzes 
der Bundesregierung erzielten die deut-
schen Haupterwerbsbetriebe im Durch-
schnitt der letzten Jahre eine Grund-
rente zwischen 100 und 200 €/ha. Wenn 
man diese Grundrente kapitalisiert, 
d. h. unter Berücksichtigung der Nut-
zungsdauer und des maßgeblichen 
Zinssatzes vervielfältigt, ergibt sich ein 
maximaler Kaufpreis, den ein Landwirt 
auf Basis seiner Ertragsfähigkeit für 
eine Fläche zahlen kann.

Bei einer Grundrente von 200 €/ha, 
einem Zinssatz von 4 % und einer unbe-
grenzten Nutzungsdauer (Boden hat 
keine Abnutzung) ergäbe sich ein maxi-
maler Kaufpreis von nur 5 000 €/ha. 
Natürlich entspricht ein solcher Preis 
nicht der Realität. Den Markt bestim-
men in der Regel die erfolgreichen bzw. 
optimistischen Landwirte, die vielfach 
aus dem Kreis der Veredlungs- und 
Ackerbaubetriebe stammen. Diese ha-
ben in den vergangenen Jahren durch-
aus Grundrenten von 500 bis 1 000 €/ha 
und z. T. mehr erzielt. Entsprechend hö-
here Kaufpreise können sie bieten.

Das erklärt zumindest zum Teil die 
zuletzt deutlich gestiegenen Kaufpreise, 
wenngleich die aktuelle Ertragslage vie-
len kaufi nteressierten Akteuren einen 
erheblichen Dämpfer versetzen dürfte. 
Darüber hinaus führt das derzeit nied-
rige Zinsniveau zu weiteren Boden-
preissteigerungen, wenn das geringe 

Zinsniveau auf die gesamte Nutzungs-
dauer des Bodens übertragen wird (siehe 
Übersicht 2). Dabei gilt: Je niedriger der 
Zins und je höher die Grundrente, desto 
höher die Zahlungsbereitschaft beim 
Flächenkauf. Ein unterstellter Zins von 
2 % führt bei einer erwarteten Grund-
rente von 1 000 €/ha zu einem Kauf-
preis von 50 000 €/ha – allein aus der 
Ertragsentwicklung. 

Hinzu kommt: Wenn gleichzeitig 
mehrere erfolgreiche bzw. optimistische 
Akteure mit niedrigen Zinserwartun-
gen in einem regionalen Bodenmarkt 
aufeinanderstoßen, sind sie oft bereit, 
die volle erwartete Grundrente auf ihre 
max. Zahlungsbereitschaft zu übertra-
gen. Das heißt, sie verzichten auf eine 
zusätzliche Unternehmerentlohnung. 

In Einzelfällen kann auch die Ver-
meidung gewerblicher Einkünfte oder 
die Ermöglichung von Baugenehmigun-
gen und Investitionszuschüssen zu noch 
höheren Zahlungsbereitschaften beim 
Bodenkauf führen. Damit wird deut-
lich: Die positive Ertragsperspektive 

und die niedrigen Zinsen der vergange-
nen Jahre haben einen großen Anteil an 
den steigenden Bodenpreisen. 

Keine weiteren Bremsen nötig?  Es ist 
also bei diesen Rahmenbedingungen 
völlig normal und nachvollziehbar, dass 
die Bodenpreise steigen. Wenn die Poli-
tik dies für eine ungesunde Entwick-
lung hält und weitere Preisbremsen ein-
ziehen will, stellt sich die Frage, wo? 
Grundsätzlich können die Maßnahmen 
bei den Ursachen für die steigenden 
Preise oder beim Preis selber ansetzen. 

Übersicht 3 gliedert die inneren und 
äußeren Einfl ussfaktoren für eine 
wachsende Nachfrage nach Agrarfl ä-
chen. Danach können einzelbetriebli-
che Gründe, wie eine verbesserte Ar-
rondierung des Betriebes oder der Aus-
gleich von Flächenverlusten für 
Siedlung und Verkehr, starke Motive für 
einen Bodenkauf sein. Darüber hinaus 
sind gute wirtschaftliche und politische 
Rahmenbedingungen ebenfalls ein be-
deutender Anreiz für den Erwerb von 

In den vergangenen 
acht Jahren sind die 
Preise für Agrarfl ä-
chen um fast 90 % 
gestiegen. 

Die niedrigen Zinsen 
und guten Agrar-
preise der vergan-
genen Jahre 
machen den 
Bodenkauf für viele 
Landwirte interes-
sant.
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Übersicht 3: Das treibt die  Bodenpreise hoch
Einflussfaktor Motive für den Kauf zusätzlicher Flächen

Betriebliche 
Situation

• gute Bodenqualität
• Arrondierung des Betriebes
• Flächenverluste durch Siedlung, Verkehr und Ausgleich
• Bewirtschaftungseinschränkungen (z. B. Umwelteingriffe)

Wirtschaftliche
Rahmen-
bedingungen

• gute Ertragslage
• verbesserte Effizienz durch technischen Fortschritt
• niedriges Zinsniveau
• fehlende Anlagemöglichkeiten 
• Spekulation auf weiter steigende Bodenpreise

Politische 
Rahmen-
bedingungen

•  steuerfreie Reinvestitionen von Veräußerungsgewinnen beim 
 Bodenkauf

•  landwirtschaftsfreundliche Umsatzbesteuerung nach Durchschnitts-
sätzen Flächendruck durch EEG 

Persön liche 
Einstellungen

• Inflationsängste
• Bodenkauf macht stolz
• Erwerb verbessert Image und Status

Quelle: Eigene Darstellung

Acker- und Grünland. Am Ende kön-
nen auch persönliche Einstellungen des 
Betriebsleiters für eine verstärkte Flä-
chennachfrage verantwortlich sein.

Die Politik hat Möglichkeiten, die Ur-
sachen der Nachfrage nach Boden zu 
beeinflussen. Allerdings führen die 
meisten der in Übersicht 3 aufgeführ-
ten Einflussfaktoren direkt oder zumin-
dest indirekt zu einer reduzierten Er-
tragsfähigkeit der Betriebe. Das kann 
nicht das Ziel der Politik und des Be-
rufsstandes sein.

Eine Maßnahme könnte jedoch für 
Landwirtschaft und Politik zu einer 
Win-win-Situation führen und zwar 
dann, wenn der Bund den § 6b des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) modifi-
zieren würde. Danach können Veräuße-
rungsgewinne aus betrieblichen Boden-

möglichkeiten zu erweitern. Eine alter-
native Versteuerung von betrieblichen 
Veräußerungsgewinnen aus landwirt-
schaftlichen Nutzflächen mit einem 
pauschalen Steuersatz von 25 % wie  
bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen hätte Potenzial, den Boden-
markt zu entlasten und sogar dem Fis-
kus mehr Steuern einzubringen. Damit 
würde die Zahlungsbereitschaft mit ei-
ner 6b-Rücklage aufgrund der alternati-
ven (geringeren) Versteuerung nicht 
mehr um maximal 100 %, sondern „nur 
noch“ um maximal 30 % ansteigen.

Eine solche Anpassung des § 6b EStG 
wäre rechtlich und administrativ gut 
umsetzbar. Alternativ könnte auch der 
Vorschlag des Berufsstands aufgegriffen 
werden, die Veräußerungsgewinne wie-
der auf Wirtschaftsgüter des bewegli-

chen Anlagevermögens zu übertragen. 
Der preisdämpfende Effekt wäre zwar 
nicht groß, aber zumindest erkennbar. 

Andere geeignete Ansatzstellen und 
Instrumente zu finden, die nicht die Er-
tragsfähigkeit einschränken und damit 
die Betriebsentwicklung der Landwirte 
behindern, dürfte schwerfallen.

Nicht gegen den Markt:  Wenn es 
kaum möglich ist, bei den Ursachen an-
zusetzen, bleibt noch die Option, die 
(regionalen) Symptome zu bekämpfen. 
Dabei wird versucht, die Bodenpreise zu 
senken oder zumindest nicht weiter an-
steigen zu lassen, ohne den Wert des 
Bodens zu beeinträchtigen. Übersicht 4 
zeigt, welche Möglichkeiten es dafür 
grundsätzlich gibt, wie diese wirken 
und wie sie zu bewerten sind. Das reicht 
von der theoretischen Möglichkeit, Bo-
denverkäufe weitgehend zu untersagen, 
über die Festlegung von Höchstpreisen 
bis hin zu unterschiedlich starken Ge-
nehmigungsauflagen.

Nicht alles, was diskutiert wird, ist 
rechtlich möglich und politisch gewollt. 
Außerdem sind die Marktkräfte oft stär-
ker als politische Hürden. Alle diese Op-
tionen haben fast immer den Nachteil, 
dass sie mehr oder weniger stark zu 
rechtlich nicht erlaubten und volkswirt-
schaftlich schädlichen Seitenzahlungen 
(„Schwarzgeschäften“) bzw. zu sonsti-
gen Ausweichreaktionen führen.

Das geschieht immer dann, wenn der 
Bodenpreis künstlich niedrig gehalten 
wird, während zur gleichen Zeit der tat-
sächliche Bodenwert steigt. Eine solche 
Entwicklung würde das bislang in 
Deutschland vergleichsweise gut funk-
tionierende System der Bodenricht-
werte infrage stellen. Das wäre schade, 
ist dieses in Deutschland viel kritisierte 

verkäufen steuerfrei auf andere Flächen 
übertragen werden. Diese Regel kann in 
der bestehenden Form fast zu einer Ver-
dopplung der Zahlungsbereitschaft für 
zusätzliche Betriebsflächen führen. Vor 
allem in Regionen mit urbanem Sied-
lungsdruck führt dies zu erheblichen 
Preissteigerungen. Die Auswirkungen 
dieser Entwicklung sind überregional 
bis in die Neuen Bundesländer spürbar.

Es wäre aber nicht sinnvoll, den  
§ 6b EStG ganz abzuschaffen. Die nega-
tiven Wirkungen wären für die Volks-
wirtschaft zu groß. Viel besser wäre es, 
wenn Bund und Länder es gemeinsam 
schafften, den Flächenverbrauch für 
Siedlung, Verkehr und für Ausgleichs-
maßnahmen deutlich zu verringern.

Darüber hinaus könnte es überlegens-
wert sein, die bisherigen Reinvestitions-

Es gibt viele Einflussfaktoren, die die Nachfrage nach Agrarflächen bestimmen.

Weil die 
Preise für 

Agrarflächen 
so stark 

gestiegen 
sind, denkt 

die Politik 
über zusätzli-

che Preis-
bremsen 

nach.
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Übersicht 4: Diese Preisbremsen sind denkbar
Maßnahme Diskussionsstand Wirksamkeit Bewertung

Verkauf (weitgehend) 
untersagen

nicht geplant
sehr  
preisdämpfend

Nicht sinnvoll: Verfassungsrechtlich bedenklich, ökonomisch ineffizient 

Niedrige regionale 
Höchstpreise festlegen

nicht geplant
sehr  
preisdämpfend

Nicht sinnvoll: Verfassungsrechtlich bedenklich, ökonomisch ineffizient

Korridor für Preissteigerun-
gen begrenzen

wird diskutiert preisdämpfend
Möglich: Derzeit Untersagung möglich, wenn der Preis um mehr als 
150 % über dem vergleichbaren Verkehrswert liegt; Reduzierung des 
Korridors auf 120 % rechtlich gewagt, ggf. geringere Reduzierung

Genehmigung unter 
Auflagen erteilen

erfolgt bereits,
ggf. Ausweitung

punktuell  
preisdämpfend

Möglich: Über das Grundstückverkehrsgesetz können z.T. Bewirtschaf-
tungs- und Umweltauflagen etc. erteilt werden, ggf. ist eine Ausweitung 
der Einschränkungen rechtlich möglich

Genehmigungspflicht 
ausdehnen (z. B. auf Erwerb 
von Unternehmensanteilen)

wird diskutiert
begrenzt  
preisdämpfend

Sinnvoll, aber rechtlich schwierig: Einstieg über Erwerb von Unterneh-
mensanteilen hat in der Vergangenheit, insbesondere in Ostdeutschland, 
zugenommen. Eine Erweiterung der Genehmigungspflicht von Boden-
käufen nach GrdstVG auf Anteilskäufe ist daher überlegenswert.

Quelle: Eigene Darstellung

System im internationalen Vergleich ei-
nes der besten Systeme der Welt. Hinzu 
kommt: Massive Preiseingriffe in den 
Bodenmarkt würde die Transparenz für 
Käufer und Verkäufer (auch für den 
Staat) negativ beeinträchtigen.

Nicht alles sinnvoll:  Glücklicherweise 
werden gegenwärtig nur maßvolle und 
zum Teil auch sehr berechtigte Ein-
griffe diskutiert (s. Übersicht 4). Dazu 
zählt u. a. die Möglichkeit, auch den An-
teilserwerb für landwirtschaftliche Un-
ternehmen (insbesondere in Ost-
deutschland) stärker zu kontrollieren 
und mit einer Genehmigungspflicht zu 
belegen. Hier hat das gegenwärtig gel-
tende Grundstückverkehrsgesetz noch 
Lücken, deren Beseitigung allerdings 
ein „dickes rechtliches Brett“ darstellt. 
In der Tat geht ein Kauf von Unterneh-
mensanteilen viel weiter als der direkte 
Bodenkauf, wenn man reine „Bodenei-

gentumsgesellschaften“ außen vor lässt. 
Gegenwärtig dürfen die Behörden die 

Genehmigung eines Bodengeschäftes 
versagen, wenn der Preis um mehr als 
150 % über dem durchschnittlichen Ver-
kehrswert vergleichbarer Grundstücke 
liegt. Das ist vielfach gerichtlich bestä-
tigt. In Baden-Württemberg liegt diese 
Grenze „nur“ bei 120 %. Das scheint ge-
wagt, denn in der Rechtsprechung zu 
den Bodenwertgutachten wird übli-
cherweise von einer 20 bis 30 %igen Un-
schärfe ausgegangen. 

Darüber hinaus werden landwirt-
schaftliche Nutzflächen vergleichsweise 
wenig gehandelt (pro Jahr im Schnitt 
0,7 % der Gesamt-LF in Deutschland). 
Das kann die Unschärfe bei nur weni-
gen geeigneten Vergleichsgrundstücken 
weiter erhöhen. Eine bundesweite Ab-
senkung auf 120 % als Messgröße für ei-
nen „Überpreis“ erscheint daher ge-
wagt. Eine Grenze zwischen 120 % und 
150 % ist vermutlich weniger risikoreich. 
Die Zahl der gerichtlichen Streitfälle 
würde aber wahrscheinlich ansteigen, 
ohne dass den Landwirten damit er-
kennbar weitergeholfen würde.

Unabhängig davon könnte die Politik 
auch an kleinen Schrauben drehen. So 
könnte bei derAusübung des Vorkaufs-
rechts durch die Siedlungsgesellschaf-
ten und der anschließenden Weitergabe 
an ortsansässige Landwirte künftig 
keine doppelte Grunderwerbsteuer 
mehr anfallen, zumal diese bereits in 
einfacher Form fragwürdig hoch ist.

Was nun?  Die steigenden Preise für 
Agrarflächen spiegeln die zunehmen-
den Ertragserwartungen und das aktu-
ell niedrige Zinsniveau wider. Wenn 
überhaupt, gibt es nur kleinräumig in 
einzelnen Bundesländern „überzogene“ 
Preise. Eine Gefahr für die Agrar-

struktur geht davon aber nicht aus.
Wenn der Politik die gegenwärtige 

Preisdynamik dennoch zu hoch ist und 
diese mit dem aktuellen Recht (v. a. dem 
Grundstückverkehrsgesetz) nicht mehr 
händelbar erscheint, wären allenfalls 
Maßnahmen auf Ebene der Bundeslän-
der angezeigt. Die Wanderung des Bo-
dens zum besseren Unternehmer muss 
auch künftig möglich sein, sofern damit 
niemand tatsächlich marktbeherr-
schende Stellung erlangen kann.

Alternativ könnten einzelne ostdeut-
sche Bundesländer die Flächen der 
BVVG übernehmen, um diese unter 
stärkerer Beachtung agrarstruktureller 
Aspekte in der Region zu verkaufen, vo-
rausgesetzt eine Weitergabe an erfolg-
reiche Landwirte ist EU-konform. Das 
haben die Landesregierungen in Magde-
burg und Schwerin erkannt. Seit Lan-
gem verhandeln sie intensiv mit dem 
Bund über die BVVG-Flächen. -sp-

Nicht alle denkbaren Preisbremsen sind auch ökonomisch sinnvoll und rechtlich machbar.

Schnell gelesen
• Die gegenwärtigen Kaufpreise 

für Agrarflächen sind nicht 
grundsätzlich überhöht.

• Das Preishoch spiegelt die 
wachsende Ertragskraft der 
Landwirte wider.

• Niedrigere Zinsen und  
höhere Grundrenten erklären 
einen großen Teil der 
Preissteigerungen.

• Zusätzliche bundesweite  
Bodenpreisbremsen sind 
nicht zwingend erforderlich. 

• Wenn die Politik dennoch 
Bremsen einziehen will, soll-
ten diese regional ansetzen. Fo
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